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§ 8m Bgld. VG Maßnahmen zur
Geldwäschevorbeugung

 Bgld. VG - Bgld. Veranstaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

(1) Die Bewilligungsinhaberin hat Vorgänge, die einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismus1nanzierung

besonders nahe legen, insbesondere solche mit Personen aus oder in Staaten, in denen laut glaubwürdiger Quelle ein

erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismus1nanzierung anzunehmen ist, besondere Aufmerksamkeit zu

widmen. Dies gilt insbesondere für komplexe oder unüblich große Transaktionen oder Transaktionen von unüblichem

Muster. In solchen Fällen hat die Bewilligungsinhaberin soweit möglich den Hintergrund und Zweck solcher Vorgänge

zu prüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

(2) Die verwendeten Begri;e, die den Begri;en nach Art. 1 bis 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung der

Änderungsrichtlinie (EU) 2018/843 entsprechen, insbesondere die Begri;e Geldwäsche, Terrorismus1nanzierung,

politisch exponierte Person, Familienmitglieder, Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen

nahestehen, Führungsebene, Geschäftsbeziehung und Gruppe, sind im Sinne der genannten Richtlinien zu verstehen.

In Kraft seit 03.08.2019 bis 31.12.9999
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